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Tarrenz, 02.04.2026

KUNDMACHUNG

Sitzung: GR/002/2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Tarrenz hat in seiner Sitzung vom 31.03.2026 nachstehende 
Beschlüsse gefasst:

TOP 3: Genehmigung Rechnungsabschluss 2025
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt auf Antrag von VBGM Ing. Mario Reich einstimmig, den 
Rechnungsabschluss 2025 der Gemeinde Tarrenz zu genehmigen und dem Bürgermeister die 
Entlastung zu erteilen. 

Gemeinde Tarrenz - Rechnungsabschluss 2025
Ergebnishaushalt

Summe Erträge 9.528.308,30 Euro
Summe Aufwendungen 8.724.381,03 Euro
Saldo Nettoergebnis 803.927,27 Euro
Entnahme von Haushaltsrücklagen 432.990,00 Euro
Zuweisung an Haushaltsrücklage 3.240,86 Euro
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1.233.676,41 Euro

Finanzierungshaushalt
Summe Einzahlungen operative Gebarung 8.724.867,89 Euro
Summe Auszahlungen operative Gebarung 6.735.411,05 Euro
Geldfluss aus der operativen Gebarung – Saldo 1 1.989.456,84 Euro

Summe Einzahlungen investive Gebarung 435.663,22 Euro
Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.764.772,69 Euro
Geldfluss aus der investiven Gebarung – Saldo 2 -1.329.109,47 Euro

Nettofinanzierungshaushalt - Saldo 3 (= Saldo 1 + Saldo 2) 660.347,37 Euro

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 100.000,00 Euro
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.294.125,73 Euro
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Saldo 4 -1.194.125,73 Euro

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo 5 (= Saldo 3 +  4) -533.778,36 Euro

Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 2.899.475,20 Euro
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 2.851.749,41 Euro
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo 6 47.725,79 Euro

Veränderungen an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -486.052,57 Euro
+ Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2025 687.068,69 Euro
= Endbestand liquide Mittel 31.12.2025 201.016,12 Euro
davon Zahlungsmittelreserven zum 31.12.2025 39.605,82 Euro
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Vermögenshaushalt
Anfangsstand 01.01.2025

Langfristiges Vermögen 49.113.907,56 Euro Nettovermögen 39.144.689,33 Euro 
Kurzfristiges Vermögen 753.372,53 Euro Sonderposten Investitionszuschüsse 5.725.918,44 Euro 
  Langfristige Fremdmittel 4.589.229,47 Euro 
  Kurzfristige Fremdmittel 407.442,85 Euro 
Summe Aktiva 49.867.280,09 Euro Summe Passiva 49.867.280,09 Euro 

Endbestand 31.12.2025
Langfristiges Vermögen 49.640.104,77 Euro Nettovermögen 39.948.616,60 Euro 
Kurzfristiges Vermögen 250.341,94 Euro Sonderposten Investitionszuschüsse 6.172.039,30 Euro 
  Langfristige Fremdmittel 3.390.679,94 Euro 
  Kurzfristige Fremdmittel 379.110,87 Euro 
Summe Aktiva 49.890.446,71 Euro Summe Passiva 49.890.446,71 Euro 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 14 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 5: BESCHLUSSFASSUNGEN PROJEKT VOLKSSCHULE
TOP 5.1: Vergabe Dachabdichtungen und Spenglerarbeiten
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der Dachabdichtung Spengler-Arbeiten für das 
Projekt Volksschule Tarrenz an die Firma IAT GmbH, FN 122679k, 6175 Kematen in Tirol, zum 
Angebotspreis von netto 264.186,64 Euro. 

Die Zuschlagserteilung erfolgt nach Ende der Stillhaltefrist am 12.04.2026 um 24:00 Uhr, sofern die 
Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters vollumfänglich nachgewiesen wurde, die 
technische und wirtschaftliche Prüfung positiv ausfällt und kein Nachprüfungsantrag eingebracht 
wurde. 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 5.2: Vergabe Metallbauer - Pfosten-Riegel-Fassade
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der Elektroinstallationen für das Projekt 
Volksschule Tarrenz an die Firma Nocker-Metallbau GmbH, FN 160856d, 6145 Navis, zum 
Angebotspreis von netto 216.834,62 Euro. 

Die Zuschlagserteilung erfolgt nach Ende der Stillhaltefrist am 12.04.2026 um 24:00 Uhr, sofern die 
Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters vollumfänglich nachgewiesen wurde, die 
technische und wirtschaftliche Prüfung positiv ausfällt und kein Nachprüfungsantrag eingebracht 
wurde. 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 5.3: Vergabe Fensterbauer - Neubau Holz Alufenster
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der Elektroinstallationen für das Projekt 
Volksschule Tarrenz an die Firma Freisinger Fensterbau GmbH, FN 55379s, 6341 Ebbs, zum 
Angebotspreis von netto 88.444,17 Euro. 

Die Zuschlagserteilung erfolgt nach Ende der Stillhaltefrist am 12.04.2026 um 24:00 Uhr, sofern die 
Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters vollumfänglich nachgewiesen wurde, die 
technische und wirtschaftliche Prüfung positiv ausfällt und kein Nachprüfungsantrag eingebracht 
wurde. 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0
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TOP 5.4: Vergabe Fensterbauer - Sanierung Bestandsfenster
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vertagung dieses Tagesordnungspunktes.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 5.5: Vergabe Hebeanlage - Personenaufzug
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der Hebeanlage für das Projekt Volksschule 
Tarrenz an die Firma Weigl-Aufzüge Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., FN 27399v, 4730 Waizenkirchen, 
zum Angebotspreis von netto 62.770,00 Euro. 

Die Zuschlagserteilung erfolgt, sofern die Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters 
vollumfänglich nachgewiesen wurde und die technische und wirtschaftliche Prüfung positiv ausfällt. 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 6: GRUNDSTÜCKSANGELEGENHEITEN
TOP 6.1: Ansuchen Löschung Wiederkaufsrecht in EZ 2093
Beschluss:
Die Gemeinde Tarrenz bestätigt durch ihre zeichnungsberechtigte Vertretung, dass das 
Wiederkaufsrecht in EZ 2093 infolge der Erfüllung der im seinerzeitigen Kaufvertrag vereinbarten 
Bedingungen erloschen ist und willigt daher in die Einverleibung der Löschung des 
Wiederkaufsrechtes ein. Die Kosten dieser Löschungserklärung gehen nicht zu Lasten der Gemeinde 
Tarrenz.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 6.2: Ansuchen auf Anpachtung der Gp. 334
Beschluss:
Der Gemeinderat fasst den Beschluss, dem Ansuchen der Firma Kunstschmiede Oberhofer um 
Verpachtung einer Teilfläche der Gp. 334 stattzugeben. 

Die Pachtfläche umfasst ca. 120 m², der jährliche Pachtzins beträgt 300,- Euro. 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 6.3: Neugründung Wasserversorgungsgenossenschaft Glöck - Zustimmungen / 
Grundsatzbeschlüsse
Beschluss:
Der Gemeinderat fasst auf Empfehlung des Bau-, Raumordnungs- und Energieausschusses den 
Grundsatzbeschluss, für die Neugründung der Wasserversorgungsgenossenschaft Glöck folgende 
Zustimmungen zu erteilen:

 Zustimmung zur Nutzung der Brunnenlochquelle mit der Quellkatasternummer 505 für die 
Trinkwasserversorgung der Bewohner des Ortsteiles Glöck.

 Zustimmung zur Neufassung und Ableitung Brunnenlochquelle inkl. allen erforderlichen 
Anlagenteilen.

 Befreiung der Genossenschaftsmitglieder von der Anschlusspflicht an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Tarrenz. 

Die Gemeinde Tarrenz weist ausdrücklich auf die verpflichtende Einhaltung der 
Trinkwasserverordnung (TWV), BGBl. II Nr. 304/ 2001, i. d. F. BGBl. II Nr. 122/2024 und des 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) hin. Die Berichte der 
verpflichteten Trinkwasseruntersuchungen sind der Gemeinde Tarrenz unaufgefordert zu 
übermitteln.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0
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TOP 6.4: Ansuchen um Gestattungen für Leitungsverlegungen für das Projekt KWKW Walchenbach
Beschluss:
Der Gemeinderat fasst auf Empfehlung des Bau-, Raumordnungs- und Energieausschusses den 
Grundsatzbeschluss, für die Errichtung und den Betrieb des geplanten Kleinwasserkraftwerkes 
Walchenbach, betrieben von der Walkerbach Energie GmbH, Rotanger 25, Tarrenz, vertreten durch 
Ing. Bmstr. Stefan Zoller, folgende Zustimmungen zu erteilen:

 Verlegung einer Druckrohrleitung mit einer Länge von ca. 100 lfm auf den Gpn. 2617/1 und 
2615/1

 Verlegung einer Stromleitung mit einer Länge von ca. 300 lfm auf den Gpn. 2615/1 und 3485

Die jährliche pauschale Abgeltung beläuft sich auf 400,- Euro und unterliegt einer Wertsicherung.

Über sämtliche Gestattungen werden schriftliche Vereinbarungen hinsichtlich Verlegung, 
Wiederherstellung der Oberflächen, Endsanierung, Indexierung usw. getroffen.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 10 | Nein: 4 | Enthaltung: 1 | Befangenheit: 0

TOP 7: BEBAUUNGSPLÄNE
TOP 7.1: Bebauungsplan B106
Beschluss:
Die Beschlüsse zu diesem Tagesordnungspunkt werden in der gesonderten Kundmachung 
D/1979/2026 veröffentlicht.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 14 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 1

TOP 7.2: Änderung Bebauungsplan und ergänzender Bebauungsplan A21/E12 BRENJUR 1 
Bauplatz 38 (2. Änderung)
Beschluss:
Die Beschlüsse zu diesem Tagesordnungspunkt werden in der gesonderten Kundmachung 
D/1980/2026 veröffentlicht.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 8: Musikpavillon - Grundsatzbeschluss für den Zubau einer WC-Anlage
Beschluss:
Der Gemeinderat fasst auf Empfehlung des Bau-, Raumordnungs- und Energieausschusses den 
Grundsatzbeschluss, der Musikkapelle Tarrenz die Möglichkeit einzuräumen, an das bestehende 
Musikpavillongebäude auf Gp. 12/1 -Trujegasse 13c, eine WC-Anlage anzubauen. Die Arbeitsleistung 
und Finanzierung erfolgt durch die Musikkapelle Tarrenz.  

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 9: Mietvertrag - Arztpraxis 2. OG Hauptstraße 14
Beschluss:
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss, den Mietvertrag mit Frau Dr. med. Maria Legat-
Rath, über die Ordinationsräumlichkeiten im 2. Obergeschoss des Gemeindeamtes (Hauptstraße 14) 
in der vorliegenden Fassung samt Planbeilage abzuschließen.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0
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TOP 10: VERKEHRSMASSNAHMEN
TOP 10.1: Grundsatzbeschluss Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich Strader Straße
Beschluss:
Der Gemeinderat fasst den Grundsatzbeschluss, auf der Strader Straße im Abschnitt zwischen der 
Einmündung in die B189 (Mieminger Straße) und der Ortstafel Strad eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h zu erwirken. Die hierfür erforderlichen Schritte und 
behördlichen Verfahren sind einzuleiten.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 13 | Nein: 2 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

TOP 10.2: Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich der B189 Mieminger Straße
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, beim Amt der Tiroler Landesregierung die Erlassung einer 
Verordnung gemäß StVO zu beantragen. Ziel ist die Festlegung einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h auf der B189 (Mieminger Straße) im Bereich von km 31,480 
(Osteinfahrt Tarrenz zwischen Ortstafel und Schutzweg) bis km 32,770 (Westeinfahrt zwischen 
Ortstafel und HGZ).

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Ja: 15 | Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Befangenheit: 0

Bürgermeister
Stefan Rueland

kundgemacht am: 02.04.2026
abzunehmen am: 17.04.2026
abgenommen am:
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